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1 Verpflichtung zur Inventur 
Jeder Kaufmann ist verpflichtet ein Inventar aufzustel-
len. Dies muss er zu Beginn seiner unternehmerischen 
Betätigung vornehmen und zum Ende eines jeden Ge-
schäftsjahrs (Wirtschaftsjahr). Diese Verpflichtung er-
gibt sich sowohl nach dem Handelsrecht (§ 240 HGB) 
wie auch nach dem Steuerrecht (§ 140 AO und § 141 
AO). Aus steuerlicher Sicht zählen hierzu zunächst die-
jenigen, welche dies aus handelsrechtlicher Sicht müs-
sen, aber auch für bestimmte andere Gewerbetreiben-
de, bei denen die folgenden, in § 141 AO aufgeführte 
Größenmerkmale erfüllt sind: 

1. Umsätze einschließlich der steuerfreien Umsätze, 
ausgenommen die Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 10 
des Umsatzsteuergesetzes, von mehr als 500.000 € 
im Kalenderjahr oder 

2. selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche 
Flächen mit einem Wirtschaftswert (§ 46 des Bewer-
tungsgesetzes) von mehr als 25.000 € oder 

3. einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 
50.000 € im Wirtschaftsjahr oder 

4. einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von 
mehr als 50.000 € im Kalenderjahr. 

Für andere Personen besteht diese Verpflichtung da-
gegen nicht. Hierunter fallen z.B. Kleingewerbetreiben-
de. 

2 Inventur 
Die Inventur bezeichnet man als die Tätigkeit (körperli-
che Bestandsaufnahme), mit deren Hilfe das Inventar 
erstellt wird. 

2.1 Durchführung der Inventur 

2.1.1 Stichtagsinventur 
In der Regel wird der Kaufmann eine so genante Stich-
tagsinventur vornehmen. Diese ist für den jeweiligen Bi-
lanzstichtag durchzuführen, wobei die Inventur aber 
zeitnah zum Bilanzstichtag vorzunehmen ist. Als zeit-
nah wird eine Frist von 10 Tagen (vor oder nach dem 
Bilanzstichtag) angesehen. 

2.1.2 Permanente Inventur 
Möglich ist aber auch eine permanente Inventur. Hier-
bei kann der Bestand für den Bilanzstichtag nach Art 
und Menge anhand von Lagerbüchern festgestellt wer-
den. 

Soll davon Gebrauch gemacht werden, ist aber Folgen-
des zu beachten: 

• In den Lagerbüchern und Lagerkarteien müssen alle 
Bestände und alle Zugänge und Abgänge einzeln 

nach Tag, Art und Menge (Stückzahl, Gewicht oder 
Kubikinhalt) eingetragen werden. Darüber hinaus 
müssen alle Eintragungen auch belegmäßig nach-
gewiesen werden. 

• In jedem Wirtschaftsjahr muss mindestens einmal 
durch eine körperliche Bestandsaufnahme geprüft 
werden, ob das Vorratsvermögen, das in den La-
gerbüchern oder Lagerkarteien ausgewiesen wird, 
auch mit den tatsächlich vorhandenen Beständen 
übereinstimmt. 

• Die Prüfung braucht nicht gleichzeitig für alle Be-
stände vorgenommen zu werden. Sie darf sich aber 
nicht nur auf Stichproben oder die Verprobung eines 
repräsentativen Querschnitts beschränken. Die La-
gerbücher und Lagerkarteien sind nach dem Ergeb-
nis der Prüfung zu berichtigen. Der Tag der körper-
lichen Bestandsaufnahme ist in den Lagerbüchern 
oder Lagerkarteien zu vermerken. 

• Über die Durchführung und das Ergebnis der kör-
perlichen Bestandsaufnahme sind Aufzeichnungen 
anzufertigen. Die Aufzeichnungen sind unter Anga-
be des Zeitpunkts der Aufnahme von den aufneh-
menden Personen zu unterzeichnen. Hinzuweisen 
sei hier auch auf die Aufbewahrungspflicht der Auf-
zeichnungen, welche zehn Jahre beträgt. 

2.1.3 Zeitverschobene Inventur 
Bei der zeitverschobenen Inventur kann die jährliche 
körperliche Bestandsaufnahme ganz oder auch teilwei-
se entweder 

• innerhalb der letzten drei Monate vor dem Bilanz-
stichtag oder 

• innerhalb der ersten zwei Monate nach dem Bi-
lanzstichtag 

durchgeführt werden. 

Dabei muss aber folgendes beachtet werden. 

Der festgestellte Bestand ist nach Art und Menge in ei-
nem besonderen Inventar zu verzeichnen. Der in dem 
besonderen Inventar erfasste Bestand ist auf den Tag 
der Bestandsaufnahme (Inventurstichtag) nach allge-
meinen Grundsätzen zu bewerten. Der sich danach er-
gebende Gesamtwert des Bestands ist dann wertmäßig 
auf den Bilanzstichtag fortzuschreiben oder zurückzu-
rechnen. Der Bestand braucht in diesem Fall auf den 
Bilanzstichtag nicht nach Art und Menge festgestellt zu 
werden; es genügt die Feststellung des Gesamtwerts 
des Bestands auf den Bilanzstichtag.  

Die Bestandsveränderungen zwischen dem Inventur-
stichtag und dem Bilanzstichtag brauchen ebenfalls 
nicht nach Art und Menge aufgezeichnet zu werden. Sie 
müssen nur wertmäßig erfasst werden. Das Verfahren 
zur wertmäßigen Fortschreibung oder Rückrechnung 
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des Gesamtwerts des Bestands am Inventurstichtag auf 
den Bilanzstichtag muss den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung entsprechen. 

3 Warenbestandsaufnahme 

3.1 Durchführung der Warenbe-
standsaufnahme 

Bei der Warenbestandsaufnahme werden die Waren 
gemessen, gezählt und gewogen und in einer Inventar-
liste erfasst. 

3.2 Inventarerleichterungen 
Grundsätzlich sind die Waren einzeln ins Inventar auf-
zunehmen. Bei der Erstellung des Inventars sind aber 
auch bestimmte Erleichterungen vorgesehen. 

3.2.1 Gruppenbewertung 
Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsver-
mögens müssen jeweils zu einer Gruppe zusammen-
gefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert 
angesetzt werden. Gleiches gilt für andere gleichartige 
oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögens-
gegenstände und Schulden. 

3.2.2 Festbewertung 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regel-
mäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für das Un-
ternehmen von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer 
gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden 
Wert angesetzt werden. Dies kommt immer dann in Be-
tracht, wenn ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert 
und seiner Zusammensetzung nur geringen Verände-
rungen unterliegt. 

Hier muss aber alle drei Jahre eine körperliche Be-
standsaufnahme durchgeführt werden. 

4 Warenbestandsbewertung 
Nach der Bestandsaufnahme sind die Waren zu bewer-
ten. Die Bewertung der Waren erfolgt grundsätzlich 
einzeln. 

4.1 Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 

Grundsätzlich sind angeschaffte Waren mit den An-
schaffungskosten und selbsthergestellte Waren mit 
den Herstellungskosten anzusetzen. 

Beispiel 

Der Steuerpflichtige hat 50 Flaschen Wein erworben. Der 
Preis pro Flasche beträgt 10 €. Bis zum Bilanzstichtag hat 
sich der Wert für den Wein nicht verändert. 

Lösung 

Die Anschaffungskosten für den Wein beträgt 500 €. Mit 
diesem Wert sind sie in der Bilanz anzusetzen. 

4.2 Teilwert 
Im Zeitpunkt der Anschaffung der Waren ist davon 
auszugehen, dass der Teilwert den Anschaffungskos-
ten entspricht. Der Teilwert ist dabei ein ausschließlich 
objektiver Wert, der von der Marktlage am Bilanzstich-
tag bestimmt wird. 

Da der Teilwert nicht einfach festzustellen ist, werden 
zu seiner Bestimmung Vermutungen herangezogen: 

In einem späteren Zeitpunkt entspricht der Teilwert den 
Wiederbeschaffungskosten. Wiederbeschaffungskosten 
sind hierbei die Kosten, die der Erwerber hätte, wenn er 
die Waren in gleicher Güte wie auch Beschaffenheit 
zum entsprechenden Zeitpunkt kaufen würde.  

Beispiel 

Der Steuerpflichtige hat Waren erworben, deren Anschaf-
fungskosten 4.000 € betragen. Am Bilanzstichtag betragen 
die Wiederbeschaffungskosten nur noch 3.600 €. 

Lösung 

Die Waren sind mit den Wiederbeschaffungskosten in Höhe 
von 3.600 € anzusetzen. 

Sind die Waren zum Absatz bestimmt, so hängt der 
Teilwert von seinem voraussichtlichen Veräußerungser-
lös ab. 

Ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauern-
den Wertminderung niedriger als die Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten, so ist dieser zwingend anzu-
setzen. 

In diesem Fall ist eine so genannte Teilwertabschrei-
bung (im Rahmen der Bestandsaufnahme) vorzuneh-
men. Für die Teilwertabschreibung hat dabei der Steu-
erpflichtige einen Nachweis zu erbringen. Gründe für 
eine solche Wertminderung können sich z.B. durch La-
gerung oder durch die Änderung des modischen Ge-
schmacks ergeben.  

Darüber hinaus ist auch noch ein Wertaufholungsgebot 
zu beachten. Steigt der Teilwert zu einem späteren Bi-
lanzstichtag, so ist der der gestiegene Teilwert zwin-
gend anzusetzen. 

4.3 Vereinfachungsmethoden bei der 
Bewertung 

4.3.1 Allgemeines 
Aus Vereinfachungsgründen kann unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Einzelbewertung abgewichen 
werden. Anwendung finden hier die Durchschnittsbe-
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wertung und verschiedene Verbrauchsfolgeverfah-
ren. 

4.3.2 Durchschnittsbewertung 
Sind am Bilanzstichtag im Vorratsvermögen Wirt-
schaftsgüter enthalten, welche im Verkehr nach Maß, 
Zahl oder Gewicht bestimmt werden und bei denen die 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wegen 
Schwankungen der Einstandspreise im Laufe des Wirt-
schaftsjahres im Einzelnen nicht mehr einwandfrei fest-
stellbar sind, ist der Wert zu schätzen. Hierbei stellt die 
Durchschnittsbewertung ein entsprechendes Schät-
zungsverfahren dar. Bei diesem erfolgt die Bewertung 
nach dem gewogenen Mittel der im Laufe des Wirt-
schaftsjahres erworbenen und gegebenenfalls zu Be-
ginn des Wirtschaftsjahrs vorhandenen Wirtschaftsgü-
ter. 

4.3.3 Verbrauchsfolgeverfahren 

4.3.3.1 Lifo-Verfahren 
Hierbei kann für den Wertansatz gleichartiger Vermö-
gensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt 
werden, das die zuletzt angeschafften bzw. hergestell-
ten Waren zuerst veräußert worden sind (Last in first 
out). 

Soll vom Lifo-Verfahren auf ein anderes Verfahren um-
gestellt werden, so ist dies nur mit Zustimmung des Fi-
nanzamts möglich. 

Hinweis 

Während handelsrechtlich verschiedene Verbrauchsfolge-
verfahren in Betracht kommen (Punkt 4.4.3.2), lässt das 
Steuerrecht nur das oben aufgeführte Lifo-Verfahren zu. 

4.3.3.2 Andere Verbrauchsfolgeverfahren 
Diese sind u. a.: 

a) die Fifo-Methode (first in – first out) 

Hier wird unterstellt, dass die zuerst angeschafften oder 
hergestellten Waren auch zuerst verbraucht bzw. ver-
kauft wurden. 

b) die Hifo-Methode (highest in – first out) 

Bei der Anwendung der Hifo-Methode wird unterstellt, 
dass die Waren mit den höchsten Anschaffungskosten 
auch zuerst verbraucht bzw. verkauft wurden. 

Handelsrechtlich werden diese neben der in Punkt 
4.4.3.1 dargestellten Methode erlaubt. 

5 Abschließende Hinweise 
Wird keine Inventur durchgeführt oder enthält das In-
ventar wesentliche Mängel, so wird die Buchführung als 
nicht ordnungsgemäß angesehen. 

In diesem Fall wird der Fiskus den Gewinn regelmäßig 
schätzen. 

 

 

Ihr Steuerberater steht Ihnen gerne für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

Rechtsstand: Juni 2009 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Infor-
mation kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. 
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